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iöheim Uönigl. Majestät kcpr-elen. 
rarion, und Jammer in Ira in  wegen wird hiemit 
jedermänniglich kund / und zu wissen gemacht:

'S  habe in denen abgewichenen Jahren die öfftere Erfahrenheit 
an Tag geleget/ wiedaßbey zerschiedenen den allerhöchsten 

Dienst/und das allgemeine Beste betreffenden Vorfaüenheiten in de. 
nen hierländigen O rt - und Dorfschaften sehr ungeziemender Zusam
menlauffungen/ auch ungebührlichen Geschreyes und Schmäh- 
lens/ sonderheitlich von denen Weibs-Persohnen ( als welche stch/ 
von aller Straffe frey zu seyn/ sehr irrig schmeichle« ) stch anges 
Müsset/ andurch aber zu höchst-sträflichen Wiedersetzlichkeiten/ Auf- 
rühren/ ja Mord-und Todtschlägen die Ursach und boßhafte An, 
munterung gegeben worden seye;

Um nun diesen die allerhöchste Befehle Jhro Kayserl. Königs. 
Mayjest. verachtenden /  das gemeinsamme Beste hintertreibendcn 
und die allgemeine Ruhe stdhrend-vermessenen Anmaffungen für künf
tig gantzlichen Einhalt zu verschaffen;

So wird hiemit alles Ernstes verordnet und anbefohlen/ daß 
Niemand/ wer der auch seye/ die Befolgung aller/ was Nah
men habenden allerhöchsten/ durch die nachgesezte Obrigkeiten zur 
Erfüllung gebracht werdenden Anordnungen im geringsten hinderen/ 
viel weniger denenselben sich auf einige Weise Wiedersehen /  oder 
gar dargegen Gewalt brauchen/ haubtsächlichen aber die Weibs- 
Persohnen führohin bey dergleichen Vorfallenheiten zusamen zu lauf- 
ftn / mit ihrem Geschrey/und Schmähen dem Manns-Volck zur 
Wiederfttzung Anlaß zu geben/ sich keineSweegs unterfangen/ son
dern vielmehr männiglich derley dem allerhöchsten und allgemeinen 

1 Län-
' *  >' - 4 >



Länder-besten so nahe gehenden Angelegenheiten (wie eö getreu- 
und gehorsamben Unterthanen zustehet) möglichster masten zu beför
deren /  sich so gewiß angelegen seyn lassen solle /  als im wiedrigen 
nicht allein wieder derley Verbrechen und Verachten der allerhöch
sten Befehlen/ sondern auch wieder die Weibs-Persohnen/ als 
erste Urhebere des Aufstandes und alles andurch erfolgenden Un
heiles/ befindenden Umständen nach/ mit Leib-und Lebens-Straf 
nach aller Schärfte deren Rechten gantz unnachbleiblich fürgegan
gen werden würde.

Wornach sich also behörig zu achten /  und sechsten vor Scha
den/und Unglück zu Hütten ist. Laybach den i7.3uly im Sieben- 
zehen hundert acht und fünfzigsten Jahre.
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